
Amtsgericht Dresden 
 
 
 
weitergehende Informationen für den Bereich der Verfahrenskostenhilfe (VKH) 
 
Wer  ein  Familienverfahren führen muss und nicht in der Lage ist, die Gerichts- und/oder 
Rechtsanwaltskosten aufzubringen,  kann einen Antrag auf Gewährung von 
Verfahrenskostenhilfe stellen. 
 Das Gericht prüft, ob die Rechtsverfolgung oder -verteidigung (ganze oder teilweise) 
Aussicht auf Erfolg hat, nicht mutwillig erscheint und die wirtschaftlichen Voraussetzungen 
vorliegen. 
Je nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen können keine Zahlungen oder 
Teilzahlungen auf die Kosten angeordnet werden. 
 
Alle Angaben im amtlichen Vordruck sind zu belegen. Außerdem sind in der Regel 
vollständige (ungeschwärzte) Kontoauszüge der letzten 3 Monate (in Kopie) vorzulegen. 
 
Die Verfahrenskostenhilfe deckt nur die Gerichtskosten und die eigenen 
Rechtsanwaltskosten ab. Wer im Verfahren unterliegt, muss die Rechtsanwaltskosten der 
Gegenseite  trotz bewilligter Verfahrenskostenhilfe bezahlen. 
 
Bis zum Ablauf von vier Jahren nach dem Ende des Verfahrens werden die Verhältnisse 
durch das Gericht geprüft. 
 
 
 
 
 
weitergehende Informationen für den Bereich der Prozesskostenhilfe (PKH) 
 
Wer  einen  Zivilprozess führen muss und nicht in der Lage ist, die Gerichts- und/oder 
Rechtsanwaltskosten aufzubringen,  kann einen Antrag auf Gewährung von 
Prozesskostenhilfe stellen. 
 Das Gericht prüft, ob die Rechtsverfolgung oder -verteidigung (ganze oder teilweise) 
Aussicht auf Erfolg hat, nicht mutwillig erscheint und die wirtschaftlichen Voraussetzungen 
vorliegen. 
 Je nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen können keine Zahlungen oder 
Teilzahlungen auf die Kosten angeordnet werden. 
 
Alle Angaben im amtlichen Vordruck sind zu belegen. Außerdem sind in der Regel 
vollständige (ungeschwärzte) Kontoauszüge der letzten 3 Monate (in Kopie) vorzulegen. 
 
Die Prozesskostenhilfe deckt nur die Gerichtskosten und die eigenen Rechtsanwaltskosten 
ab. Wer im Rechtsstreit unterliegt, muss die Rechtsanwaltskosten der Gegenseite  trotz 
bewilligter Prozesskostenhilfe bezahlen. 
 Bis zum Ablauf von vier Jahren nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens werden die 
Verhältnisse durch das Gericht geprüft. 
 


